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 5. begrüßt die Einleitung der Weltkampagne zu Gunsten 
des Inkrafttretens der Konvention und bittet die Organisationen 
und Organe des Systems der Vereinten Nationen sowie die 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, weiter 
verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um Informationen 
über die Konvention zu verbreiten und das Verständnis für ihre 
Bedeutung zu fördern; 

 6. begrüßt außerdem den von der Menschenrechtskom-
mission in ihrer Resolution 1999/44 vom 27. April 1999 ge-
fassten Beschluss292, einen Sonderberichterstatter über die 
Menschenrechte von Migranten einzusetzen, der untersuchen 
soll, wie die bestehenden Hindernisse für den umfassenden und 
wirksamen Schutz der Menschenrechte dieser besonders anfäl-
ligen Gruppe überwunden werden können; 

 7. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs293 und ersucht ihn, der Generalversammlung auf ihrer fünf-
undfünfzigsten Tagung einen aktualisierten Bericht über den 
Stand der Konvention vorzulegen; 

 8. beschließt, den Bericht des Generalsekretärs auf ihrer 
fünfundfünfzigsten Tagung unter dem Unterpunkt "Anwendung 
der Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte" zu behan-
deln. 

RESOLUTION 54/159 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/159. Beseitigung aller Formen von religiöser Intoleranz 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis darauf, dass sich alle Staaten nach der Charta 
der Vereinten Nationen verpflichtet haben, die allgemeine Ach-
tung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
für alle ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache     
oder Religion zu fördern und zu festigen, 

 erneut erklärend, dass die Diskriminierung von Menschen 
auf Grund der Religion oder der Weltanschauung einen Affront 
gegen die Menschenwürde und eine Verleugnung der Grund-
sätze der Charta darstellt, 

 unter Hinweis auf Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte294 und Artikel 18 des Internationalen Pak-
tes über bürgerliche und politische Rechte295, 

 in Bekräftigung ihrer Resolution 36/55 vom 25. November 
1981, mit der sie die Erklärung über die Beseitigung aller For-
men von Intoleranz und Diskriminierung auf Grund der Reli-
gion oder der Überzeugung verkündet hat, 
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 betonend, dass das Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Reli-
gions- und Weltanschauungsfreiheit von weitreichender und 
maßgebender Bedeutung ist und dass dieses Recht die Gedan-
kenfreiheit in allen Angelegenheiten, die persönlichen Über-
zeugungen und das Bekenntnis zu einer Religion oder Weltan-
schauung mit einschließt, gleichviel ob allein oder in Gemein-
schaft mit anderen, 

 in Bekräftigung des Aufrufs der vom 14. bis 25. Juni 1993 
in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über Menschenrechte an 
alle Regierungen, in Erfüllung ihrer internationalen Verpflich-
tungen und unter gebührender Berücksichtigung ihrer jeweili-
gen Rechtsordnung alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, 
um der Intoleranz und damit zusammenhängender Gewalt auf 
Grund der Religion oder der Weltanschauung, einschließlich 
Praktiken der Diskriminierung von Frauen und der Entweihung 
religiöser Stätten, entgegenzuwirken, in Anerkennung dessen, 
dass jeder Mensch das Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Mei-
nungs- und Religionsfreiheit hat296, 

 mit dem Aufruf an alle Regierungen, mit dem Sonderbe-
richterstatter der Menschenrechtskommission über religiöse  
Intoleranz zusammenzuarbeiten, um ihm die uneingeschränkte 
Wahrnehmung seines Mandats zu ermöglichen, 

 höchst beunruhigt darüber, dass es in vielen Teilen der 
Welt zu ernsten Fällen von Intoleranz und Diskriminierung auf 
Grund der Religion oder der Weltanschauung, einschließlich 
Gewalthandlungen, Einschüchterungen und Nötigungen, 
kommt, deren Beweggrund religiöse Intoleranz ist und die die 
Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten gefährden, 

 zutiefst besorgt darüber, dass zu den aus religiösen Gründen 
verletzten Rechten den Berichten des Sonderberichterstatters 
zufolge unter anderem das Recht auf Leben gehört, ferner das 
Recht auf körperliche Unversehrtheit und persönliche Freiheit 
und Sicherheit, das Recht der freien Meinungsäußerung, das 
Recht, nicht der Folter oder einer anderen grausamen, un-
menschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe un-
terworfen zu werden, und das Recht, nicht willkürlich festge-
nommen oder inhaftiert zu werden297, 

 die Auffassung vertretend, dass daher zur Förderung und 
zum Schutz des Rechts auf Gedanken-, Gewissens-, Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit und zur Beseitigung aller Formen 
von Hass, Intoleranz und Diskriminierung auf Grund der Reli-
gion oder der Weltanschauung weitere Anstrengungen geboten 
sind, 

 1. erklärt erneut, dass die Gedanken-, Gewissens-, Reli-
gions- und Weltanschauungsfreiheit ein Menschenrecht ist, das 
sich aus der angeborenen Würde der menschlichen Person her-
leitet und das allen Menschen ohne Diskriminierung gewährlei-
stet ist; 
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 2. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sicherzustellen, 
dass ihre Verfassungs- und Rechtsordnung wirksame Garantien 
für die Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Weltanschau-
ungsfreiheit vorsieht, einschließlich wirksamer Rechtsbehelfe 
in Fällen, in denen das Recht auf Religions- oder Weltan-
schauungsfreiheit verletzt worden ist; 

 3. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, ins-
besondere sicherzustellen, dass niemand, der ihrer Herrschafts-
gewalt untersteht, auf Grund seiner Religion oder Weltan-
schauung des Rechts auf Leben oder des Rechts auf persönli-
che Freiheit und Sicherheit beraubt oder der Folter oder will-
kürlicher Festnahme oder Inhaftnahme unterworfen wird; 

 4. fordert die Staaten ferner nachdrücklich auf, in Über-
einstimmung mit den internationalen Menschenrechtsnormen 
alles Erforderliche zu tun, um solche Fälle zu verhindern, alle 
geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um Hass, Intoleranz und 
Gewalthandlungen, Einschüchterungen und Nötigungen, deren 
Beweggrund religiöse Intoleranz ist, zu bekämpfen, und unter 
anderem über das Bildungssystem sowie auf andere Weise 
Verständnis, Toleranz und Achtung in Fragen der Religions- 
oder Weltanschauungsfreiheit zu fördern; 

 5. erkennt an, dass das Erlassen von Gesetzen allein 
nicht ausreicht, um Verletzungen der Menschenrechte, ein-
schließlich des Rechts auf Religions- und Weltanschauungs-
freiheit, zu verhindern; 

 6. betont, dass, wie der Menschenrechtsausschuss unter-
strichen hat, Einschränkungen der Freiheit, sich zu einer Reli-
gion oder Weltanschauung zu bekennen, nur zulässig sind, 
wenn die Einschränkungen gesetzlich vorgesehen, zum Schutz 
der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit oder Sittlich-
keit oder der Grundrechte und Grundfreiheiten anderer erfor-
derlich sind und in einer Weise angewandt werden, die das 
Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit nicht 
beeinträchtigt; 

 7. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sicherzustellen, 
dass die Mitglieder der mit der Rechtsdurchsetzung beauftrag-
ten Organe, Beamte, Lehrkräfte und sonstige Angehörige des 
öffentlichen Dienstes bei der Wahrnehmung ihrer amtlichen 
Aufgaben unterschiedliche Religionen und Weltanschauungen 
achten und Personen, die sich zu anderen Religionen oder 
Weltanschauungen bekennen, nicht diskriminieren; 

 8. fordert alle Staaten auf, wie in der Erklärung über die 
Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung 
auf Grund der Religion oder der Überzeugung vorgesehen, das 
Recht aller Personen anzuerkennen, im Zusammenhang mit ei-
ner Religion oder Weltanschauung Kulthandlungen vorzuneh-
men oder sich zu versammeln sowie eigene Stätten dafür einzu-
richten und zu unterhalten; 

 9. verleiht ihrer ernsten Besorgnis über Angriffe auf re-
ligiöse Orte, Stätten und Heiligtümer Ausdruck und fordert alle 
Staaten auf, im Einklang mit ihren innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften und in Übereinstimmung mit den internationalen 

Menschenrechtsnormen alles zu tun, um sicherzustellen, dass 
diese Orte, Stätten und Heiligtümer voll geachtet und geschützt 
werden; 

 10. erkennt an, dass es zur vollen Verwirklichung der Zie-
le der Erklärung notwendig ist, dass Personen und Gruppen To-
leranz und Nichtdiskriminierung üben; 

 11. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Zwischenbericht 
des Sonderberichterstatters der Menschenrechtskommission 
über religiöse Intoleranz298, der ernannt worden ist, um mit den 
Bestimmungen der Erklärung unvereinbare Vorfälle und staat-
liche Maßnahmen in allen Teilen der Welt zu untersuchen und 
gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen zu empfehlen, und befür-
wortet die anhaltenden Bemühungen des Sonderberichterstat-
ters; 

 12. nimmt Kenntnis von dem Ersuchen des Sonderbericht-
erstatters, seinen Titel "Sonderberichterstatter über religiöse In-
toleranz" umzuwandeln in "Sonderberichterstatter über Religi-
ons- und Weltanschauungsfreiheit", womit sich die Menschen-
rechtskommission auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung weiter 
befassen wird; 

 13. ermutigt den Sonderberichterstatter, einen wirksamen 
Beitrag zu dem Vorbereitungsprozess der für 2001 anberaum-
ten Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz 
zu leisten, indem er der Hohen Kommissarin der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte seine Empfehlungen betreffend reli-
giöse Intoleranz, die für die Konferenz von Belang sind, zulei-
tet; 

 14. legt den Regierungen nahe, ernsthaft die Möglichkeit 
zu prüfen, den Sonderberichterstatter in ihre Länder einzula-
den, damit er seinen Auftrag noch wirksamer erfüllen kann; 

 15. legt den Regierungen außerdem nahe, wenn sie um 
die Unterstützung des Programms der Vereinten Nationen für 
Beratende Dienste und technische Hilfe auf dem Gebiet der 
Menschenrechte nachsuchen, gegebenenfalls auch zu erwägen, 
um Hilfe auf dem Gebiet der Förderung und des Schutzes des 
Rechts auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit zu er-
suchen; 

 16. begrüßt und befürwortet die Anstrengungen, die die 
nichtstaatlichen Organisationen und die religiösen Organisatio-
nen und Gruppen nach wie vor unternehmen, um die Verwirk-
lichung und Verbreitung der Erklärung zu fördern; 

 17. ersucht die Menschenrechtskommission, ihre Prüfung 
der Maßnahmen zur Verwirklichung der Erklärung fortzuset-
zen; 

 18. ersucht den Sonderberichterstatter, der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen Zwi-
schenbericht vorzulegen; 
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 19. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass der 
Sonderberichterstatter die für die uneingeschränkte Erfüllung 
seines Auftrags notwendigen Ressourcen erhält; 

 20. beschließt, die Frage der Beseitigung aller Formen 
von religiöser Intoleranz auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung 
unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behandeln. 

RESOLUTION 54/160 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/160. Menschenrechte und kulturelle Vielfalt 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte299 und die einschlägigen Bestimmungen des Internatio-
nalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rech-
te300, des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung je-
der Form von Rassendiskriminierung301 und des Übereinkom-
mens über die Rechte des Kindes302, 

 feststellend, dass zahlreiche Rechtsinstrumente innerhalb 
des Systems der Vereinten Nationen die kulturelle Vielfalt so-
wie die Erhaltung und Weiterentwicklung der Kultur fördern, 
insbesondere die Erklärung über die Grundsätze der internatio-
nalen kulturellen Zusammenarbeit, die am 4. November 1966 
von der Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Na-
tionen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur auf ihrer vier-
zehnten Tagung verabschiedet wurde303, 

 mit Genugtuung darüber, dass die Generalversammlung in 
ihrer Resolution 53/22 vom 4. November 1998 das Jahr 2001 
zum Jahr des Dialogs zwischen den Kulturen erklärt hat, 

 erneut erklärend, dass alle Menschenrechte allgemein gül-
tig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander ver-
knüpft sind, dass die internationale Gemeinschaft die Men-
schenrechte weltweit in gerechter und gleicher Weise, auf der-
selben Grundlage und mit demselben Nachdruck behandeln 
muss und dass es, obschon die Bedeutung nationaler und regio-
naler Besonderheiten und unterschiedlicher historischer, kultu-
reller und religiöser Voraussetzungen im Auge zu behalten ist, 
die Pflicht der Staaten ist, ohne Rücksicht auf ihre jeweilige 
politische, wirtschaftliche und kulturelle Ordnung alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen, 

 in der Erkenntnis, dass die kulturelle Vielfalt und das Stre-
ben aller Völker und Nationen nach kultureller Entwicklung ei-
ne Quelle der gegenseitigen Bereicherung des kulturellen Le-
bens der Menschen darstellt, 
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 in der Erwägung, dass Toleranz hinsichtlich der kulturellen, 
ethnischen und religiösen Vielfalt eine wesentliche Vorausset-
zung für Frieden, Verständnis und Freundschaft zwischen ein-
zelnen Menschen und Völkern verschiedener Kulturen und Na-
tionen dieser Welt ist, 

 anerkennend, dass jede Kultur eine Würde und einen Wert 
besitzt, die Anerkennung, Achtung und Erhaltung verdienen, 
sowie in der Überzeugung, dass alle Kulturen angesichts ihrer 
reichen Vielfalt und ihrer wechselseitigen Beeinflussung Teil 
des gemeinsamen Erbes aller Menschen sind, 

 in der Überzeugung, dass die Förderung des Pluralismus 
der Kulturen, der Toleranz gegenüber den verschiedenen Kul-
turen und des Dialogs zwischen ihnen einen Beitrag zu den An-
strengungen leisten kann, die alle Völker und Nationen unter-
nehmen, um ihre Kulturen und Traditionen durch einen sich ge-
genseitig befruchtenden Austausch von Wissen und geistigen, 
sittlichen und materiellen Errungenschaften zu bereichern, 

 1. bekräftigt, wie wichtig es ist, dass alle Völker und Na-
tionen ihr kulturelles Erbe und ihre kulturellen Traditionen in 
einem nationalen und internationalen Klima des Friedens, der 
Toleranz und der gegenseitigen Achtung pflegen, weiterent-
wickeln und erhalten; 

 2. erkennt an, dass die Achtung der kulturellen Vielfalt 
und der kulturellen Rechte aller Menschen den Pluralismus der 
Kulturen verstärkt und so zu einem breiteren Austausch von 
Wissen und zu einem besseren Verständnis der kulturellen 
Voraussetzungen beiträgt, die Anwendung und Ausübung der 
allgemein akzeptierten Menschenrechte überall auf der Welt 
fördert und weltweit den Aufbau stabiler freundschaftlicher 
Beziehungen zwischen den Völkern und Nationen begünstigt; 

 3. betont, dass die Förderung des Pluralismus der Kultu-
ren und der Toleranz auf nationaler und internationaler Ebene 
wichtig ist, um eine stärkere Achtung der kulturellen Rechte 
und der kulturellen Vielfalt zu erreichen; 

 4. fordert die Staaten, die internationalen Organisationen 
und die Organisationen der Vereinten Nationen auf und bittet 
die Zivilgesellschaft, namentlich die nichtstaatlichen Organisa-
tionen, die kulturelle Vielfalt anzuerkennen und zu achten, um 
so die Ziele des Friedens, der Entwicklung und der allgemein 
akzeptierten Menschenrechte zu fördern; 

 5. ersucht den Generalsekretär, im Lichte dieser Resolu-
tion einen Bericht über Menschenrechte und kulturelle Vielfalt 
zu erstellen, der die Auffassungen der Mitgliedstaaten, der zu-
ständigen Organisationen der Vereinten Nationen und der 
nichtstaatlichen Organisationen berücksichtigt, und ihn der Ge-
neralversammlung auf ihrer fünfundfünzigsten Tagung vorzu-
legen; 

 6. beschließt, diese Frage auf ihrer fünfundfünfzigsten 
Tagung unter dem Unterpunkt "Menschenrechtsfragen, ein-
schließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der 
effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten" 
weiter zu behandeln. 




